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Drohende Massenverfahren 
gegen Energieunternehmen 

Die Klagen wegen Preisbindungsklauseln werden sich aufgrund der Energiekrise vervielfachen. 

Gastkommentar 

von Patrick Mittlböck 

In absehbarer Zukunft werden die 
Teuerungen von Strom und Gas für 
Verbraucher besonders spürbar. 
Die Gewinner der Energiekrise 
scheinen klar die Energieunter
nehmen zu sein. Bei genauerem 
Hinsehen wird aber deutlich, dass 
mit den kurzfristig hohen Gewin
nen mittelfristig rechtliche Proble
me auftreten werden. Das trifft ak
tuell auf den österreichischen 
Energieanbieter Verbund zu: Der 
Verein für Konsumenteninformati
on (VKI) hat kürzlich bekanntge
geben, eine Verbandsklage auf
grund der Preisanpassungsklausel 
in den Allgemeinen Geschäftsbe
dingungen (AGB) eingebracht zu 
haben. 

Die meisten Stromlieferanten 
haben in ihren AGB Klauseln ent
halten, die den Verbrauchspreis 
für Strom an den Österreichischen 
Strompreisindex (ÖSPI) binden. 
Das bedeutet zusammengefasst, 
dass sich der Strompreis für Ver
braucher ändert, wenn sich der 
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ÖSPI ändert. Zwischen 2006 und 
Mitte 2021 hat sich der ÖSPI um 
nicht mehr als circa 50 Index
punkte in die eine oder andere 
Richtung bewegt. Seit vergange
nem August hat er sich jedoch um 
247 Prozent erhöht und steht im 
August 2022 am Stand von circa 
370 Basispunkten (im Vergleich 
zum Basiswert von 100 aus 2006). 

Verfahren im Interesse 
der Verbraucher 

In den vergangenen Jahren gab es 
eine Reihe von Verfahren des VKI 
zur Frage der Zulässigkeit von 
Preisanpassungen aufgrund von 
AGB-Klauseln der Energieunter
nehmen. Offen geblieben ist bis
lang, ob beziehungsweise inwie
fern Preisanpassungsklauseln 
grundsätzlich zulässig sind. Mit 
der eingebrachten Klage gegen 
den Verbund möchte der VKI un
ter anderem geklärt wissen, ob sol
che Preisanpassungsklauseln ge
genüber Verbrauchern überhaupt 
zulässig sind. 

Mit der Verbandsklage nach 
§ 28 KSchG können berechtigte
Verbände Unternehmen auf Unter
lassung klagen, bestimmte Klau
seln in ihren AGB zu verwenden
oder sich darauf im geschäftlichen
Verkehr zu berufen. Zweck dieser
Klagslegitimation ist die Verfol
gung von Verbraucherinteressen,
weil der einzelne Verbraucher üb
licherweise kein kostspieliges Ver
fahren zur Durchsetzung geringer
Beträge anstreben wird.

Aufgrund der tendenziell ver
braucherfreundlichen Auslegung 
solcher Klauseln sowie der aktuel
len Teuerung wird es für Energie
unternehmen zu einer noch größe
ren Herausforderung, in solchen 
Verfahren ihren Rechtsstandpunkt 
erfolgreich zu verteidigen. 

Aufgrund des atmosphärischen 
Nachteils für Energieunternehmen 
sind die nachgelagerten Zivilver
fahren umso wichtiger. Abgesehen 
von der Verbandsklage gibt es in 
Österreich nämlich bisher keine 
Möglichkeit, eine auf Leistung ge-

richtete Kollektivklage anzustre
ben (etwa ein echtes Sammelver
fahren vergleichbar mit dem US
amerikanischen System der class 
action). 

Die Herausforderungen 
der Massenverfahren 

Ob Verbraucher nach einer erfolg
reichen Verbandsklage Rückzah
lungen erhalten, ist also nicht si
cher. Denn selbst wenn durch ein 
Urteil nach einer Verbandsklage 
die Verwendung von Klauseln in 
AGB untersagt wird, entsteht da
durch noch kein Zahlungsan
spruch des Einzelnen. 

Betroffene Energieunternehmen 
können in nachgelagerten Zivilver
fahren zusätzliche Argumente ein
bringen und Einwände erheben, 
die Rückzahlungsansprüche im 
Einzelfall trotz erfolgreicher Ver
bandsklage mindern oder aus
schließen. 

Mangels Sammelverfahren in 
Österreich müssen zur kollektiven 
Durchsetzung dieser Leistungsan-

sprüche entweder eine Vielzahl an 
nahezu gleichlautenden Einzelkla
gen eingebracht werden oder An
sprüche an einen einzigen Kläger 
abgetreten und von diesem in ei
ner Klage gebündelt eingeklagt 
werden. Beide Varianten sind aus 
zivilprozessualer Sicht nicht ideal 
und mit erheblichem organisatori
schem Aufwand und Kosten auf 
beiden Seiten verbunden. 

Allenfalls können solche An
sprüche auch durch sinnvolle Ver
gleiche erheblich gemindert bezie
hungsweise betraglich einge
schränkt werden. Zur Bewältigung 
solcher Klagswellen sind jedoch 
Ressourcen und gute Vorbereitung 
auf Unternehmerseite notwendig. 

Die Finanzierung solcher Mas
senverfahren wird häufig von Pro
zessfinanzierungsunternehmen 
übernommen, die dabei einen Teil 
des erstrittenen Betrags einbehal
ten und die Klagsführung gegen 
Unternehmen offensiv bewerben. 
Dies trägt maßgeblich dazu bei, 
dass in den letzten Jahren immer 
mehr Massenverfahren in ver
schiedenen gesellschaftlichen Be
reichen angelaufen sind und sich 
dieser Trend fortsetzt. Anwälte, die 
auf solche Verbraucherklagen spe
zialisiert sind, haben solche Mas
senverfahren bereits medial ange
kündigt. 

Aufgrund der Entwicklung des 
ÖSPI und der angekündigten 
Preisanpassungen ab 1. September 
2022 wird sich zeigen, wie die ös
terreichischen Zivilgerichte mit 
der Frage der Preisbindung umge
hen. Für potenziell betroffene 
Energieunternehmen bedeutet das, 
frühzeitig intern wie extern ent
sprechende Ressourcen zu schaf
fen, um einer möglichen Klagswel
le effizient entgegentreten zu kön
nen. Sicher scheint, dass dieses 
Thema juristisch noch einiges an 
Diskussionspotenzial bietet und 
(Massen-)Verfahren vorprogram
miert sind. 

„Damenwahl" in der Beschaffung 
Die öffentlichen Auftraggeber sind 
verwöhnt. Sie treten mit dem 
Selbstbewusstsein und dem Selbst
verständnis auf, dass jeder für sie 
arbeiten möchte. Sie können 
fordern, und der Lieferant liefert -
es ist seine Verantwortung. Das 
ging in der „alten Weltordnung" 
sehr gut, als Lieferketten gehalten 
haben und die Unternehmen stets 
auf der Suche nach fixen und 
stabilen Aufträgen waren. Es war 
alles sehr berechenbar. 
Aber die Situation hat sich in den 
vergangenen Jahren massiv verän
dert - und zwar in mehreren 
Dimensionen. Die „alte Weltord
nung" wird auf den Kopf gestellt. 
Die Auftragsbücher sind voll, die 
Fach- und Arbeitskräfte rar. Das 
heißt, Unternehmen können sich 
ihre Aufträge aussuchen. Sie 
können entscheiden, wo sie ihre 
wertvolle Manpower investieren. Es 
gibt nicht mehr nur den Auftrag
nehmer-Wettbewerb, es gibt auch 
den Auftraggeber-Wettbewerb. Und 
in diesem Wettbewerb stehen die 
öffentlichen Auftraggeber nicht 

sehr weit vorn. Sie sind in der 
Vergangenheit stehen geblieben. 
Alle haben von der Globalisierung 
enorm profitiert. Alles war immer 
und überall umgehend verfügbar. 
Eine Lieferkette hat gehalten. Wenn 
heute eine Lieferkette nicht hält, 
dann ist - bei öffentlichen Aufträ
gen - der Auftragnehmer dafür 
verantwortlich. 

vorrangigen Ziele des Vergabe
rechts - Transparenz und fairer 
Wettbewerb - werden ad absurdum 
geführt. 
Es ist die Umkehrung des Gewohn
ten - bei jedem Ball heißt dieses 
Durchbrechen der Etikette „Damen
wahl". Und dort stehen wir jetzt in 
der Beschaffung. Nicht der Herr 

fordert die 
Dame zum Er trägt das 

volle Risiko. 
Doch eben 
dieses Risiko ist 
größer und 
unberechenba
rer geworden. 

Warum die Novelle des Tanzen auf,
sondern die 
Dame den 
Herrn. Das ist 
eine neue 

Bundesvergabegesetzes 

eine Chance wäre. 

Die öffentliche 
Hand wälzt diese Tatsache und 
damit die Verantwortung an seinen 
Lieferanten ab. Es droht die schwe
bende Unwirksamkeit. Diesem 
Risiko will und vor allem muss sich 
der Auftragnehmer nicht mehr 
aussetzen. Er fordert mehr Agilität, 
mehr Flexibilität, mehr Partner
schaft. Ohne das wird nicht nur die 
Suche nach dem perfekten Liefe
ranten scheitern, sondern die 

Herausforde
rung für die 

öffentliche Hand. Sie muss rasch 
einen Kurswechsel vollziehen. 
Eine Chance auf den Kurswechsel 
und die Anpassung der alten 
Strukturen an die neuen Gegeben
heiten ist die Bundesvergabege
setz-Novelle 2022. Innovation, 
Sicherheit, Digitalisierung, Nach
haltigkeit und Internationalität 
sollten die Treiber für die Novelle 
des Bundesvergabegesetzes sein. 

Die Novelle wird so zur halben 
Sache. Aktuell fehlen Plan, Strate
gie und Gesamtkoordination. Die 
Novelle fokussiert momentan auf 
Compliance und digitale Formate. 
Das ist ein guter Anfang, aber wir 
bleiben auf halber Strecke stehen. 
Das Wort Innovation wird mit 
keinem Wort erwähnt. Mit Sicher
heit sieht es nicht viel besser aus. 
Cyber Security ist eine der größten 
Herausforderungen, der wir 
aktuell gegenüberstehen. Die Rolle 
der Digitalisierung wird wenig 
beachtet und klar unterschätzt. 
Digitalisierung ist ein entscheiden
der Punkt, nachhaltig sowie 
umwelt- und klimaschonend 
vorzugehen. Digitalisierung 
schafft nachweislich Wachstum. 
Wir brauchen eine innovative 
Beschaffung: mit einer zeitgemä
ßen Definition von Eignungskrite
rien, ausreichend Ideenschutz, 
einem erleichterten Zugang für 
Start-ups und junge Unternehmen 
sowie mit der Option einer echten 
Partnerschaft von Auftragneh
mern und Auftraggebern. 


